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Beispiele, 
die für sich 

sprechen

Solidarität stiften

B isher umgesetzte Aktionen
 in Kirchengemeinden:

•	neuer	Gemeindeclub	für	
 psychisch kranke Menschen in  
 Bad Buchau
•		Singeltreff	„Einsam	oder	Gemein-	
 sam“ in Biberach
•		Praxisberatung	für	Kirchen-	 	
 gemeinderäte Seelsorgeeinheit  
 Bischof Sproll
•		Besuchsdienst	-	neu	aufgestellt	in	 
 der Seelsorgeeinheit Bussen
•		Krankenhausbesuchsdienst	 
 Laupheim
•		enge	Verknüpfungen	mit	dem	 
	 Projekt:	„Kinderchancen	in	
 Bad Schussenried“
•		Willkommensveranstaltungen	 
 für Neuzugezogene  
 in Biberach-Rissegg

Eingeladen zur Mitarbeit sollen alle 
diejenigen	sein,	die	Interesse	an	der	
Verwirklichung des diakonischen 
Auftrags in einer lebendigen  
Gemeinde haben, sie können  
gemeinsam ein Hilfenetzwerk ent- 
wickeln, neu beleben, neu ausrich-
ten oder stärken.

Ein gutes Tandem.

Caritas und
Gemeinde

Caritas im Lebensraum –
gemeindenahe Netzwerke 



Solidarität stiften  diakonisch handeln

Stark in der  
Region vertreten

Aspekt der 
Nächstenliebe 

berücksichtigen

Im Tandem 
aktiv:

Caritas- 
beauftragte 

und Gemeinde-
beauftragte

I m Einzugsgebiet der Caritas- 
Region Biberach-Saulgau gibt es  

26 Seelsorgeeinheiten und 149  
Kirchengemeinden.

Aufgabe	jeder	Kirchengemeinde	ist	
die lebendige Gestaltung der drei 
Grunddienste der Kirche:

•		Verkündigung	(Predigt,	Religions-
 unterricht, Katechese)
•		Liturgie	(Gottesdienst)	und	die
•		Caritas	(gelebte	Nächstenliebe)

A   ktuelle Umfragen belegen, dass  
 Kirche dort glaubwürdig er-

scheint, wo sie sich sozial, offen und 
engagiert zeigt und sich den Men-
schen zuwendet.  
 
Die Bildung eines Ausschusses  
Caritas in den Kirchengemeinden 
oder Seelsorgeeinheiten trägt dazu 
bei, dass der Aspekt der Nächsten-
liebe bei den vielfältigen Anforde-
rungen und Aufgaben angemessener 
berücksichtigt wird.

Wo	kein	eigener	Sachausschuss	ent-
steht oder entwickelt werden kann, 
können auch einzelne benannte 
Personen	als	sogenannte	Caritas- 
beauftragte tätig werden.

M itarbeiterinnen und Mitarbeiter  
 aus den Caritas-Fachdiensten 

unterstützen die Caritasbeauftragten.  
 
Sie bilden, als Gemeindebeauftragte 
mit den Cartiasbeauftragten ein  
„Tandem“,	das	die	weiteren	Aktivi-
täten begleitet und voranbringt.


